
Praktikum_ GTA/FHR   

GTA_FHR | 2- und 3-jährige Ausbildung

Praktikumsregelung

• Praktikumsdauer mindestens insgesamt: acht Wochen
• Die zeitliche Einteilung der acht Wochen Betriebspraktikum finden

bildungsgangspezisch statt. Zudem können sie freiwillig individuell
verteilt werden (auf die unterrichtsfreie Zeit). Grundsätzlich sind als unterrichtsfreie Zeit
die Zeiten anzusehen, in denen kein Unterricht stattfindet*.

• Der Unterricht findet für die Praktikanten-Klassen jeweils bis zum angegebenen
Praktikumszeitraum statt:

• verpflichtend 8 Wochen_
in der zweijährigen Ausbildung: in der Unterstufe/Oberstufe
in der dreijährigen Ausbildung: in der Mittelstufe/Oberstufe

• *freiwillig individuell in unterrichtsfreier Zeit (Ferien) pro Schuljahr
u.a. auch Assistenten-Tage (Informationstage),
bewegl. Ferientage, Aufnahmegespräche, Prüfung
je nach Organisationsplan im Jahr

• Information über Praktikumsregelung zu Beginn der Ausbildung.
• Jeder GTA sucht die Agentur/Firma selbst aus – das ist die Gewähr, dass es für alle

Beteiligten auch passt.
Die Bewerbung wird trainiert (Praktikumsvorbereitung in Form von Bewerbungen,
Gesprächen über mögliche Bereiche oder Firmen, etc.) und begleitet.

• Das Praktikum (acht Wochen) soll nach Möglichkeit zu Beginn der Oberstufe
abgeleistet sein. Das komplette Praktikum muss bis zur Zulassung zur Prüfung abgeleistet sein. Dem Klas-
senlehrer-Team ist die von den Betrieben ausgefüllte Bescheinigung vorzulegen. (Bescheinigung auch 
auf website zum Downloaden) - das Klassenlehrer-Team überprüft diese vor der Zulassungskonferenz 
(zur Prüfung)

• Jeder GTA hat eine()n Lehrer/in, die/der ihn während des Praktikums begleitet
(z.B. Kontakt per Mail) er wird vom Klassenlehrer-Team vorgeschlagen oder in Absprache
mit FachkollegInnen festgelegt.

• Der Praktikant hält einmal pro Woche Kontakt zu seinem Betreuungslehrer
(der Kommunikationsweg wird hierfür abgesprochen). Betriebsbesuche finden bis
zu zweimal statt.

zusätzliche Praktika (Kontinuität während der Ausbildung)
2-jährige / 3-jährige GTA
3,5 Wochen = Studienfahrten, Tagesexkursionen, Workshops 

8 Wochen Praktikum in Betrieben der Werbewirtschaft 
(Agenturen oder Weiterverarbeitungsbetriebe)
ersatzweise div. Workshops je nach Stundenplan/ in Abhängigkeit von Kapazitäten

krk



Allgemeine Informationen zum Betriebspraktikum 

Kurzdokumentation. Das Betriebspraktikum soll dokumentiert werden
(hierfür gelten individuelle Absprachen in den Bildungsggängen)

ggf. Kurzreferat / Beispiele von Arbeiten für das Praktikumsforum 

!!! Bitte für die Verwendung von Daten und Fotos immer zunächst den Betrieb fragen.

Bescheinigung vom Betrieb. Das Praktikum muss vom Betrieb auf dem beigefügten Formblatt bescheinigt 
werden. Wird das Praktikum in mehr als einem Betrieb geleistet, muss jeder Betrieb die Praktikumsdauer auf 
einem extra Blatt bescheinigen. Die Bescheinigung ist der Klassenleitung spätestens in der ersten Woche der 
Oberstufe zu geben. Die Bescheinigung ist Voraussetzung für den GTA-Abschluss.

E-Mail an Lehrer:innen. Per E-Mail ist einmal pro Woche ein Kurzbericht zu übermitteln.

Die Fahrtkosten für das Betriebspraktikum können innerhalb der Schülerfahrkosten übernommen werden. 
Dabei ist ggf. zu berücksichtigen, dass nur bis zum Höchstsatz von 100 Euro monatlich gezahlt werden kann. 
(Antrag im Schulbüro)
Nach § 8 Fahrkostenverordnung  gilt als Unterrichtsort auch die der Wohnung nächstgelegene aufnahme-
bereite Ausbildungsstätte im Land NRW, in der ein lehrplanmäßig vorgesehenes Praktikum als schulische 
Veranstaltung durchgeführt wird. Folge davon ist, dass die Kosten für Fahrten zum Praktikumsbetrieb als 
Ausbildungsstätte beiliegen müssen.

Im Falle eines Unfalls oder besonderer Vorkommnisse muss der Betrieb, die Schule und die Klassenleitung 
informiert werden.

Im Krankheitsfall muss der/die  Praktikant:in sich noch vor Arbeitsbeginn melden. Ein ärztliches Attest muss 
dem Betrieb und der Schule vorgelegt werden. Mehrere Ausfalltage führen ggf. zur Nachholung.

Die wöchentliche Arbeitszeit muss mind. 35 Stunden betragen.

Ein Praktikum im Ausland kann durch bspw. Erasmus gefördert werden. 
Bitte hierzu den/die Ansprechpartner:in der Schule kontaktieren.

Hinweise
Die Durchführung von Praktika geschieht auf der Grundlage mündlicher Vereinbarungen.
Das Betriebspraktikum dient dazu die betrieblichen Gegebenheiten der Berufs- und Arbeitswelt kennenzulernen. Sie 
sollen in Betrieben praktische Betriebserfahrung vor dem Hintergrund des bereits Gelernten machen. Mögliche Betriebe 
werden bildungsgangspezifisch vereinbart.

Bitte immer auch die mögliche Kleiderordnung im Betrieb ansprechen oder erfragen.

Unbedingte Professionalität wahren (Betriebsgeheimnisse bewahren, aber auch Schulinterna 
(Wir sind Repräsentanten der Schule).

Die Praktikanten:innen sind gegen Unfälle durch die Schule versichert. Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf 
Sachschäden. Der Versicherungsschutz gilt auch auf dem direkten Hin- und Rückweg.

Die Betriebe bescheinigen am Ende des Praktikums die Durchführung durch ein vollständig ausgefülltes Formular mit 
Unterschrift und ggf. Stempel (siehe Formular).
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